
GEMEINDE LEIBLFING 

Änderung der Gebühren 
für die Kindertageseinrichtungen 

Aitrach-Arche und St. Josef  
 

 

Die werden wie folgt geändert: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitraum 
neue monatliche 

Benutzungsgebühr 

von 4 bis 5 Std. 190,00 € 

von 5 bis 6 Std. 209,00 € 

von 6 bis 7 Std. 228,00 € 

von 7 bis 8 Std. 247,00 € 

von 8 bis 9 Std. 266,00 € 

In der Kinderkrippe Aitrach-Arche für Kinder bis zur 

Vollendung des 3. Lebensjahres: 

 

Zeitraum 
neue monatliche 

Benutzungsgebühr 

von 3 bis 4 Std. 220,00 € 

von 4 bis 5 Std. 242,00 € 

von 5 bis 6 Std. 264,00 € 

von 6 bis 7 Std. 286,00 € 

von 7 bis 8 Std. 308,00 € 

von 8 bis 9 Std. 330,00 € 

 

 

 

 

In den Kindergärten 

Aitrach-Arche und St. Josef 

ab Vollendung des 3. 

Lebensjahres: 

ab 

01.09.2024 

 

• Für die Anmeldung eines Kindes für eine Einrichtung 

wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 50,00 € 

erhoben, diese Gebühr wird auf die erste monatliche 

Benutzungsgebühr angerechnet, sofern das Kind die 

Einrichtung tatsächlich besucht. 

• Für die Änderung der Buchungszeiten wird 

eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 25,00 € 

je Umbuchung erhoben. Umbuchungen bis 

zum 30.11. des jeweiligen Kindergartenjahres 

sind weiterhin kostenlos. 

• Die Kosten für das Mittagsessen und die Brotzeit (nur in St. Josef) bleiben bis auf Weiteres 

unverändert. 

• Abzüglich 100,00 € pro Monat Beitragszuschuss 

des Freistaat Bayern  
(Berechtigungszeitraum ist der Zeitraum zwischen dem ersten 

September des Jahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr 

vollendet, und der Einschulung) 


